


wird die staatliche Stelle nicht zur Zusammenstellung, Zusammenfassung, Auswertung oder 
zu einer anderen Form der Aufbereitung der Informationen verpflichtet. Das Vorhandensein 
und die Verfügbarkeit der Information bedeutet, dass diese nicht erst beschafft, recherchiert 
oder auf sonstige Weise erhoben werden muss.

4. Da Mittel der Einrichtungen an Personen überlassen werden, zu welchen Zwecken und 
unter welchen Voraussetzungen geschieht dies?

Die verfügbaren Mittel werden durch das Unterstützungsinstitut der Bundespolizei für die 
soziale Unterstützung der Mitglieder ausgeschüttet. Voraussetzung ist, dass die betroffene 
Person ein Mitglied des Unterstützungsinstitutes ist und der Bedarf einer sozialen 
Unterstützung gegeben ist.

5a/b. Wie viele Bedienstete (VZÄ) hat diese Einrichtung bzw. wie viele Personen sind mit 
der Verwaltung der Einrichtung betraut und wie viele Personen wurden der Einrichtung zur 
Verwendung zugewiesen?

Das Unterstützungsinstitut der Bundespolizei zählt insgesamt 27 Bedienstete, welche die 
statutenmäßig vorgegebenen Aufgaben erledigen. Es gibt keine Bediensteten, welche 
ausschließlich das Unterstützungsinstitut verwalten.

5c. Wie hoch sind die jährlichen Personalkosten dieser Einrichtung?

Diesbezüglich darf auf die Beantwortung der Frage 2) verwiesen werden.




